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Nr. 902/2019 vom 10.07.2019 

 

Neufestsetzung der Ortsdurchfahrt  für die Kreisstraße K22 (Ab-
schnitt 9) im Gebiet der Stadt Marl, Carl-Duisberg-Straße/Nord-
straße 
 
Im Gebiet der Stadt Marl ist die Ortsdurchfahrt an der  K 22 im Stre-
cken-abschnitt  9 „Carl-Duisberg-Straße/Nordstraße“ durch den Bau 
eines neuen Kreisverkehrsplatzes zu verlängern und neu festzuset-
zen.  
 
Das erforderliche Einvernehmen mit der Gemeinde und die Festset-
zung der Ortsdurchfahrt ist gem. § 5 Abs. 3 StrWG NRW mit Schrei-
ben der Stadt Marl vom 07.03.2019 hergestellt worden. 
 
Folgende Verfügung  einer Neufestsetzung der Ortsdurchfahrt soll 
gem. §  5 StrWG NRW zum 01.07.2019 wirksam werden: 
 
Verlegung der Ortsdurchfahrt an der K 22  
In Marl, Carl-Duisberg-Straße/Nordstraße“ 
  
               im Streckenabschnitt 9         
               von NK 4308 045 nach NK 4208 020 
               OD alt Station 1+687 nach OD neu Station 1+760        
                  
Die Baulast geht nach § 44 Abs. 1 StrWG NRW für dieses Straßen-
stück auf die Stadt Marl über. 
 
Die Neufestsetzung der Ortsdurchfahrt ist mit Schreiben der Bezirks-
regierung Münster vom 24.04.2019 bestätigt worden. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Verwaltungs-gericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster, zu erheben. 
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Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Bezirksregierung Münster, 
Domplatz 6-7, 48143 Münster) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollten ihr 
zwei Abschriften beigefügt werden. 
 
 
Recklinghausen, den 09.07.2019 
 
Kreisverwaltung Recklinghausen 
Der Landrat 
I.A. 
 
 
Gez. Uhlenbrock 

Fachdienstleiter       


